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Präambel
In ernster Sorge vor politischen und wirtschaftlichen Fehlentwicklungen in Deutschland und in der 
Europäischen Union haben wir die Partei Alternative für Deutschland gegründet. Die europäische 
Schulden- und Währungskrise hat viele Menschen davon überzeugt, dass die Altparteien zu einer 
nachhaltigen, transparenten, bürgernahen, rechtsstaatlichen und demokratischen Politik nicht  
imstande oder nicht willens sind. Wir formulieren Alternativen zu einer angeblich alternativlosen 
Politik. Dabei bejahen wir uneingeschränkt die freiheitlich-demokratische Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland und die im Grundgesetz und in den Römischen Verträgen angelegte 
friedliche Einigung Europas.

§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet
(1)  Die Partei führt den Namen Alternative für Deutschland.

(2)  Die Kurzbezeichnung der Partei lautet AfD.

(3)  Landesverbände führen den Namen Alternative für Deutschland mit dem Namenszusatz des 
jeweiligen Bundeslandes.

(4)  Der Sitz der Partei ist Berlin.

(5)  Das Tätigkeitsgebiet der Partei ist die Bundesrepublik Deutschland.

§ 2 Mitgliedschaft
(1)  Jede natürliche Person kann Mitglied der Partei werden, wenn sie das 16. Lebensjahr voll-en-

det hat und die politischen Grundsätze und die Satzung der Partei anerkennt. Personen, die 
infolge Richterspruchs die Amtsfähigkeit, die Wählbarkeit oder das Wahlrecht nicht besitzen, 
können nicht Mitglied sein.

(2)  Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Partei und in einer konkurrierenden Partei ist grund-
sätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen beschließt der Bundesvorstand.

(3)  Personen, die Mitglied einer Organisation sind, welche durch deutsche Sicherheitsorgane als 
extremistisch eingestuft wird oder die Mitglied einer Organisation waren, welche zum Zeit-
punkt der Mitgliedschaft durch deutsche Sicherheitsorgane als extremistisch eingestuft wurde, 
ohne dass diese Einschätzung rechtskräftig von den Gerichten aufgehoben ist, können nur 
Mitglied der Partei werden, wenn sie darüber im Aufnahmeantrag Auskunft geben und der 
Bundesvorstand sich nach Einzelfallprüfung für die Aufnahme entschieden hat.
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(4)  Verschweigt ein Mitglied bei seiner Aufnahme in die Partei eine laufende oder ehemalige  
Mitgliedschaft in einer nach Abs. 3 als extremistisch eingestuften Organisation oder leugnet 
diese, kann der Bundesvorstand die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung aufheben.

(5)  Die Partei besteht gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 1 Parteiengesetz zur Mehrheit aus deutschen 
Staatsbürgern. Die für die Mitgliederaufnahme zuständigen Stellen sind angewiesen, bei 
einem Mitgliederanteil ohne deutsche Staatsbürgerschaft von 49% die Aufnahme von  
Mitgliedern ohne deutsche Staatsbürgerschaft bis zum Ausgleich auszusetzen.

§ 3 Förderer
(1)  Unterstützer der Partei, die nicht Mitglied werden wollen, können Förderer der Partei  

werden. Über Beginn und Ende der Förderschaft entscheidet das für Mitgliederaufnahme 
zuständige Organ in sinngemäßer Anwendung der für die Mitgliedschaft geltenden Regeln. 
Ein Anspruch auf Begründung und/oder Fortbestand der Förderschaft besteht nicht.

(2)  Förderer zahlen einen Förderbeitrag entsprechend der Beitragsordnung, jedoch in halber 
Höhe. Förderer erhalten Mitgliederinformationen und können als Gäste ohne Stimm- und  
Antragsrecht zu Parteitagen zugelassen werden. Weitergehende Mitgliederrechte,  
einschließlich der Anrufung des Schiedsgerichts, können Förderer nicht geltend machen.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
(1)  Die Mitgliedschaft in der Partei wird auf Grundlage dieser Satzung erworben. Über die  

Aufnahme entscheidet der Vorstand des zuständigen niedrigsten Gebietsverbandes, solange 
die Satzung des Gebietsverbandes nichts anderes bestimmt. Besteht noch kein zuständiger  
Landesverband, entscheidet der Bundesvorstand über die Aufnahme. Die Ablehnung des  
Aufnahmeantrags muss nicht begründet werden. Die Mitgliedschaft beginnt nach Annahme 
des Aufnahmeantrages mit der Entrichtung des ersten Mitgliedsbeitrages.

(2)  Der Aufnahmeantrag kann schriftlich oder per elektronischem Formular gestellt werden.

(3)  Im Mitgliedsantrag wird Auskunft über frühere Mitgliedschaften in Parteien und sonstigen  
politischen Gruppierungen gegeben.

(4)  Mitglieder sind dem Gebietsverband zugehörig, in dessen Gebiet sich ihr Wohnsitz befindet. 
In Ausnahmefällen kann ein Mitglied auf seinen Antrag mit Zustimmung des zuständigen  
Landesvorstandes Mitglied in einem Gebietsverband sein, in dem das Mitglied keinen  
Wohnsitz hat. Hat ein Mitglied zwei Wohnsitze, so kann es entscheiden, in welchem Ge-
bietsverband es seine Mitgliedschaft wahrnehmen möchte. Bei Wohnsitzwechsel geht die 
Mitgliedschaft auf den neuen Gebietsverband über. Das Mitglied hat den Wohnsitzwechsel 
unverzüglich dem bisherigen und dem neuen Gebietsverband anzuzeigen.

(5)  Über Aufnahmeanträge von Deutschen, die ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, 
entscheidet der Bundesvorstand.
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1)  Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht im Rahmen dieser Satzung und der Satzung  

seines Landesverbandes die Zwecke der Alternative für Deutschland zu fördern und sich an 
der politischen und organisatorischen Arbeit der Partei zu beteiligen. Jedes Mitglied hat das 
Recht an der politischen Willensbildung, an Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der  
Satzung teilzunehmen. Ein Mitglied kann nur in den Vorstand eines Gebietsverbandes  
gewählt werden, dessen Mitglied er ist (passives Wahlrecht).

(2)  Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht.

(3)  Jedes Mitglied ist jederzeit zum sofortigen Austritt aus der Partei berechtigt. Der Austritt muss 
schriftlich oder in elektronischer Form erfolgen.

(4)  Mitglieder sind dafür verantwortlich, Änderungen ihrer Postanschrift und Änderungen ihrer 
Email-Adresse der zuständigen Parteigliederung innerhalb von 14 Tagen zu melden. Die  
Mitglieder müssen sicherstellen, dass elektronische Nachrichten der Partei von ihnen in  
angemessener Frist zur Kenntnis genommen werden.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss, Verlust oder Aberkennung der  

Wählbarkeit oder des Wahlrechts, Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern 
oder durch Ausschluss aus der Partei. Die Austrittserklärung erfolgt schriftlich oder in  
elektronischer Form. Das Mitglied erhält eine Bestätigung des Austritts in schriftlicher oder 
elektronischer Form.

(2)  Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft durch Unterlassung der Beitragszahlung
Als Erklärung des Austritts aus der Partei ist zu behandeln, wenn ein Mitglied mit seinen  
persönlichen Mitgliedsbeiträgen mindestens 6 Monate im Zahlungsverzug ist, innerhalb dieser 
Zeit schriftlich oder elektronisch gemahnt wurde und anschließend auf eine zweite schriftliche 
oder elektronische Mahnung trotz Setzung einer Zahlungsfrist von einem Monat und trotz  
schriftlichem oder elektronischem Hinweis auf die Folgen der Zahlungsverweigerung die  
rückständigen Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt. Die Bundesgeschäftsstelle stellt die Beendigung  
der Mitgliedschaft fest und hat dies dem ausgeschiedenen Mitglied in schriftlicher oder  
elektronischer Form mitzuteilen.

§ 8 Ordnungsmaßnahmen
(1)  Verwarnungen werden vom Bundesvorstand ausgesprochen. Über andere Ordnungsmaß-

nahmen, ausgenommen des in Abs. 4 gesondert geregelten Falles, entscheidet das  
zuständige Schiedsgericht gemäß Schiedsgerichtsordnung, wenn diese Satzung keine  
andere Regelung enthält.

(2)  Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder die Ordnung der  
Partei und/oder fügt ihr Schaden zu, können auf Antrag eines zuständigen Gebietsvor- 
standes oder des Bundesvorstandes folgende Ordnungsmaßnahmen verhängt werden:
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 a) Verwarnung
 b) Enthebung von einem Parteiamt
 c) Aberkennung der Fähigkeit, ein bestimmtes Parteiamt zu bekleiden, bis zur Höchstdauer  

    von 2 Jahren
 d) Parteiausschluss
Diese Maßnahmen können auch nebeneinander verhängt werden.
(2a) Liegt ein nach Abs. 2 zu beanstandendes Verhalten vor und steht dieses im Zusammenhang 

mit der Mitgliedschaft im bundesweiten Internet-Forums für Mitglieder i. S. d. § 10 Abs. 3  
(im folgenden „Forum“ genannt), können unabhängig von der Verhängung einer Ordnungs-
maßnahme nach Abs. 2 folgende Ordnungsmaßnahmen verhängt werden:

 a) Verwarnung 
b) Löschung des nach Abs. 2 beanstandeten Beitrages 
c) Entzug der Mitgliederrechte im Forum für bis zu drei Monaten.

Diese Ordnungsmaßnahmen werden vom Gremium des Forums verhängt. Auf Antrag des 
betreffenden Mitglieds ist über die Rechtmäßigkeit der Ordnungsmaßnahme durch die 
zuständigen Schiedsgerichte zu entscheiden. Einzelheiten regelt die Gremiumsordnung.
(3)  Mit Ausnahme der Verwarnung setzen Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 vorsätzliche und 

erhebliche Verstöße gegen die Satzung oder gegen die Grundsätze oder die Ordnung der 
Partei und einen schweren Schaden voraus. Die ergriffene Ordnungsmaßnahme muss zu 
dem Verstoß und/oder Schaden in angemessenem Verhältnis stehen. Als Schaden zählt auch 
ein Ansehensverlust der Partei. Ordnungsmaßnahmen dürfen jedoch nicht zum Zwecke der 
Disziplinierung von Mitgliedern und/oder zur Einschränkung der innerparteilichen Demokra-
tie ergriffen werden.

(4)  In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der 
Bundesvorstand oder der für das Mitglied zuständige Landesvorstand ein Mitglied seiner  
Parteiämter entheben und/oder von der Ausübung seiner Mitgliederrechte bis zur  
Entscheidung des Schiedsgerichts ausschließen. Der Vorstand hat in diesem Fall gleichzeitig 
den Parteiausschluss beim zuständigen Schiedsgericht zu beantragen. Wird die Maßnah-
me nicht innerhalb von drei Monaten vom zuständigen Schiedsgericht bestätigt, tritt sie mit 
Ablauf dieser Frist außer Kraft. Gegenüber einem Mitglied des Bundesvorstandes kann die 
Maßnahme nur vom Bundesvorstand ausgesprochen werden.

(5)  Untergliederungen können in ihren Satzungen eigene Regelungen zu Ordnungsmaßnahmen 
erlassen. Auch Ordnungsmaßnahmen einer Untergliederung wirken für die Gesamtpartei.

(6)  Verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die Ordnung der 
Alternative für Deutschland, sind folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete 
Gebietsverbände möglich: Auflösung, Ausschluss oder Amtsenthebung des Vorstandes nach-
geordneter Gebietsverbände. Als schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und die 
Grundsätze der Partei ist es zu werten, wenn die Gebietsverbände die Bestimmungen der 
Satzung beharrlich missachten, Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane nicht durchführen 
oder in wesentlichen Fragen gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln. Die Ord-
nungsmaßnahmen werden vom Vorstand eines höheren Gebietsverbandes verhängt. Die 
Mitgliederversammlung des die Ordnungsmaßnahme treffenden Gebietsverbandes hat die 
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Ordnungsmaßnahme am nächsten Parteitag mit einfacher Mehrheit zu bestätigen, ansonsten 
tritt die Maßnahme außer Kraft. Gegen die Ordnungsmaßnahme ist die Anrufung des nach 
der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgerichts zuzulassen.

(7)  Das Schiedsgericht kann statt der verhängten auch eine mildere Ordnungsmaßnahme  
aussprechen.

§ 9 Gliederung
(1)  Die Partei wird zunächst als Bundesverband gegründet und kann durch Beschluss des  

Bundesvorstandes Landesverbände gründen.
(2)  Die Partei gliedert sich in Landesverbände. Die Landesverbände können nach ihren örtlichen 

Bedürfnissen Untergliederungen schaffen. Innerhalb der staatsrechtlichen Grenzen eines  
Landes gibt es nur einen Landesverband.

(3)  Die weitere Untergliederung der Landesverbände erfolgt in Bezirks-, Kreis-, Stadt- und  
Ortsverbände, die deckungsgleich mit den politischen Grenzen der Regierungsbezirke,  
Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden sind.

(4)  Die Landesverbände und ihre Untergliederungen haben Satzungs-, Finanz- und Personal- 
autonomie. Die Satzung der Landesverbände darf der Bundessatzung jedoch nicht  
widersprechen.

§ 10 Organe der Bundespartei
Organe sind der Bundesvorstand, der Bundesparteitag und das Bundesschiedsgericht.

§ 11 Der Bundesvorstand
(1)  Der Bundesvorstand besteht aus mindestens zwei Sprechern, mindestens zwei stellvertreten-

den Sprechern, dem Schatzmeister sowie mindestens drei Beisitzern. Er darf gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland nicht mehrheitlich mit ausländi-
schen Bürgern besetzt werden. Über die Anzahl der Sprecher, stellvertretenden Sprecher und 
Beisitzer entscheidet der Bundesparteitag mit einfacher Mehrheit unmittelbar vor der Wahl 
des Bundesvorstands.

(2)  Der Bundesvorstand vertritt die Partei nach innen und außen. Er führt die Geschäfte auf  
Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane. Der Bundesvorstand entscheidet mit einfacher 
Mehrheit; er ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Sprecher und mehr als die Hälfte der 
übrigen Mitglieder des Bundesvorstandes an der Abstimmung teilnehmen. Die Abstimmung 
kann auch schriftlich oder elektronisch im Umlaufverfahren durchgeführt werden. Rechtsge-
schäftliche Verpflichtungen der Bundespartei dürfen von dem Bundesvorstand nur im Rahmen 
liquider Mittel und – sofern ein solcher beschlossen wurde – eines vom Bundesparteitag 
genehmigten Wirtschaftsplanes eingegangen werden. Abstimmungen und ihr Ergebnis sind 
zu dokumentieren.

(3)  Der Bundesvorstand fördert eine angemessene Teilnahme an der innerparteilichen Informati-
on und Meinungsbildung durch nutzerfreundliche, internetbasierte Kommunikationsformen.

(4)  Die Mitglieder des Bundesvorstandes werden vom Bundesparteitag in geheimer, gleicher und 
unmittelbarer Wahl mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt. Der Bundesvorstand 
bleibt bis zur Wahl eines neuen Bundesvorstands im Amt.
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(5)  Zum Mitglied des Bundesvorstandes können auch Abwesende gewählt werden, wenn sie vor 
der Wahl gegenüber dem Bundesvorstand schriftlich oder per Mail ihre Kandidatur und die 
Annahme der Wahl erklärt haben.

(6)  Ist eine Nachwahl aufgrund vorzeitigem Ausscheiden oder Abwahl erforderlich, erfolgt diese 
nur für den Rest der laufenden Amtszeit. Die Mitglieder des Bundesvorstandes führen bei 
abgelaufener Amtszeit bis zur Neuwahl des Bundesvorstandes die Geschäfte kommissarisch 
weiter.

(7)  Der Bundesparteitag kann mit Dreiviertelmehrheit den Bundesvorstand oder einzelne seiner 
Mitglieder abwählen.

(8)  Der Bundesvorstand kann zur Vollziehung seiner Beschlüsse und für die allgemeine Verwal-
tung der Bundespartei einen Geschäftsführer ernennen. Dieser muss nicht Mitglied des  
Bundesvorstandes sein. Ist der Geschäftsführer kein gewähltes Mitglied des Bundesvorstan-
des, hat er in ihm kein Stimmrecht.

(9)  Weitere Mitglieder können vom Bundesvorstand als Berater ohne Stimmrecht kooptiert  
werden.

§ 12 Der Bundesparteitag
(1)  Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei. Er ist als ordentlicher Bundesparteitag 

mindestens einmal jährlich oder als außerordentlicher Bundesparteitag einzuberufen.
(2)  Der Bundesparteitag findet grundsätzlich als Mitgliederversammlung statt. Stimmberechtigt 

sind nur Mitglieder, die sich mit ihrem Mitgliedsbeitrag nicht im Rückstand befinden und mit 
einer Frist von drei Wochen zum Datum des Bundesparteitags bei der Bundesgeschäftsstelle 
schriftlich oder per Mail angemeldet haben. Für neue Mitglieder, die erst nach dem Versand 
der Einladung zum Bundesparteitag eingetreten sind, gilt diese Frist nicht.

(3)  Ab 10.000 Mitgliedern kann der Bundesparteitag als Delegiertenparteitag mit der nach- 
folgenden Zusammensetzung einberufen werden.

 a) Die Mitglieder des Bundesvorstandes sind kraft Satzung Mitglieder des Bundesparteitages.  
 Sie sind dabei gemäß § 9 Abs. 2 Parteiengesetz nur bis zu einem Fünftel der satzungs- 
 gemäßen Gesamtzahl der Versammlungsmitglieder mit Stimmrecht ausgestattet. 
b) Die Landesverbände entsenden einen stimmberechtigten Delegierten je 50 Mitglieder,  
 jedoch mindestens zwei. Es ist auf den Mitgliederbestand 2 Monate vor dem Bundes- 
 parteitag abzustellen.

(4)  Die Delegierten werden von den Mitgliedern der Landesverbände in gleicher, geheimer und 
unmittelbarer Wahl für jeweils ein Jahr gewählt und müssen selbst Mitglied der Partei sein. 
Die Wahl kann nach dem Präferenzwahlverfahren (Schulze-Methode) in einem Wahlgang er-
folgen, sofern der für die Aufstellung der Delegiertenliste zuständige Parteitag dies mehrheit-
lich beschließt. Bei der Berechnung der Mitgliederanzahl nach Abs. 3 b) werden diejenigen 
Mitglieder nicht berücksichtigt, die für die zurückliegende Zeit ihrer Mitgliedschaft mit ihren 
Mitgliedsbeiträgen für mindestens drei Monate säumig sind.

(5)  Die Delegierten sind dem Bundesvorstand von den jeweiligen Landesverbänden mit einer 
Frist von drei Wochen zum Datum des Bundesparteitags mitzuteilen. Bei Einberufung eines  
außerordentlichen Bundesparteitages kann die Frist auf angemessene Weise gekürzt werden.
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(6)  Delegierte sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen  
unterworfen.

(7)  Aufgaben des Bundesparteitages sind die Beratung und Beschlussfassung über grund- 
sätzliche politische und organisatorische Fragen der Partei sowie über die Tagesordnung des 
Bundesparteitages. Der Bundesparteitag beschließt insbesondere über das Parteiprogramm, 
die Bundessatzung, die Beitrags- und Kassenordnung, den Wirtschaftsplan, die Schieds-
gerichtsordnung, die Auflösung (auch von Landesverbänden) sowie die Verschmelzung mit 
anderen Parteien. Darüber hinaus ist der Bundesparteitag befugt, jegliche Entscheidungskom-
petenz an sich zu ziehen und auch dem Vorstand Weisungen zu erteilen.

(8) Der Bundesparteitag wählt den Bundesvorstand, außerdem das Bundesschiedsgericht, die 
Rechnungsprüfer und ihre jeweiligen Stellvertreter. Diese Wahlen finden gleich, geheim und 
unmittelbar spätestens nach zwei Jahren statt. Rechnungsprüfer können auch in offener 
Abstimmung gewählt werden, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt. Die Brief-
wahl ist nicht möglich.

(9)  Der Bundesparteitag ist unabhängig von der Zahl der tatsächlich erschienenen Mitglieder/ 
Delegierten stimmfähig. Er trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, soweit in dieser 
Satzung nichts anderes bestimmt ist.

(10) Entscheidungen über Satzungsänderungen bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Über einen 
Antrag auf Satzungsänderung kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens drei  
Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand eingegangen ist und dies 
im Wortlaut von fünf Mitgliedern beantragt wurde. Satzungsanträge, die aufgrund einer 
Empfehlung einer Behörde der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, können auch ohne 
Antragsfrist auf dem Parteitag zur Abstimmung gestellt werden.

(11) Entscheidungen über Auflösung (auch von Landesverbänden) und Verschmelzung mit einer 
anderen Partei bedürfen einer Mehrheit von einem Dreiviertel der abgegebenen Stimmen.

(12) Ein Beschluss über Auflösung (auch von Landesverbänden) oder Verschmelzung muss durch 
eine Urabstimmung unter den Mitgliedern bestätigt werden. Bei der Auflösung von Landes-
verbänden genügt die Urabstimmung unter den Mitgliedern der betroffenen Landesverbände.

(13) Über einen Antrag auf Auflösung oder Verschmelzung kann nur abgestimmt werden, wenn  
er mindestens vier Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand einge-
gangen ist.

(14) Die Landesverbände haben eine Bestimmung in ihrer Satzung aufzunehmen, wonach  
Beschlüsse über ihre Auflösung oder Verschmelzung zur Rechtskraft der Zustimmung eines 
Bundesparteitages bedürfen.

(15) Stehen mindestens zwei gleichartige Ämter nach Abs. 4 zur Wahl und stellen sich dafür 
mehr Kandidaten auf, als Ämter zu besetzen sind, so kann die Wahl auch nach dem  
Präferenzwahlverfahren (Schulze-Methode) in einem Wahlgang erfolgen, sofern der für die 
Aufstellung der Delegiertenliste zuständige Parteitag dies mehrheitlich beschließt.

(16) Der Bundesparteitag nimmt jährlich den Tätigkeitsbericht des Bundesvorstands entgegen. Der 
Tätigkeitsbericht wird elektronisch allen Mitgliedern zugänglich gemacht.
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(17) Ein ordentlicher Bundesparteitag wird vom Bundesvorstand unter Mitteilung der vorläufigen
 Tagesordnung und des Tagungsortes mit einer Frist von vier Wochen an die Mitglieder/  

Delegierten/Förderer einberufen. Eine Einladung per E-Mail ist möglich. Soweit vorhanden, 
sind Unterlagen, die die vorläufigen Tagesordnungspunkte erläutern, mit zu versenden. Im 
Falle einer Verlegung sowie Änderung oder Ergänzung der vorläufigen Tagesordnung muss 
in der gleichen Art eingeladen und eine Frist von zwei Wochen gewahrt werden.

(18) Mitglieder/Delegierte können innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Zugang der Einladung 
eine Ergänzung/Änderung der vorläufigen Tagesordnung bei dem Bundesvorstand schriftlich 
oder per E-Mail beantragen. Dem Antrag ist eine Begründung beizufügen, welche den  
Mitgliedern/Delegierten/Förderern mit einer Frist von zwei Wochen vor dem Bundes- 
parteitag mitzuteilen ist. Der Bundesvorstand kann dem Antrag auf Änderung/Ergänzung der 
Tagesordnung eine eigene Stellungnahme/Empfehlung beifügen.

(19) Außerordentliche Bundesparteitage müssen durch den Bundesvorstand unverzüglich  
einberufen werden, wenn dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt wird:

 a)  durch Beschlüsse von mindestens fünf Landesverbänden, oder 
b) durch Beschluss des Bundesvorstandes.

 Die Beschlüsse müssen mit der einfachen Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder im  
jeweiligen Gebietsverband gefasst werden. 
Die Ladungsfrist beträgt 3 Wochen; sie kann in besonders eilbedürftigen Fällen bis auf  
7 Tage verkürzt werden.

(20) Zwischen zwei außerordentlichen Bundesparteitagen muss ein Mindestzeitraum von  
6 Monaten liegen, es sei denn, der Bundesvorstand beschließt einen kürzeren zeitlichen 
Abstand.

(21) Der Bundesparteitag wird durch einen Vertreter des Bundesvorstandes eröffnet. Seine  
Aufgabe besteht ausschließlich darin, die Wahl einer Versammlungsleitung durchzuführen.

(22) Nach der Wahl des Versammlungsleiters beschließt der Bundesparteitag über die endgültige 
Tagesordnung. Themen, die sich aus der laufenden Diskussion auf dem Bundesparteitag 
ergeben und über deren Aufnahme in die Tagesordnung nicht bereits vorher entschieden 
worden ist, können als Ergänzungsanträge zur Tagesordnung eingebracht und behandelt 
werden, wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder/Delegierten dem Ergänzungsantrag 
zustimmt.

(23) Der Bundesparteitag und seine Beschlüsse werden durch eine vom Bundesvorstand ernannte 
Person protokolliert. Dieses Protokoll ist den Mitgliedern/Förderern innerhalb von acht  
Wochen schriftlich oder in elektronischer Form zugänglich zu machen.

(24) Der Bundesparteitag entscheidet über die Beteiligung an Regierungskoalitionen.  
Koalitionsvereinbarungen bedürfen der Zustimmung des Bundesparteitages. Hierzu hat der 
Bundesvorstand vor einer etwaigen Regierungsbeteiligung einen Bundesparteitag  
einzuberufen.

§13 Urabstimmung
(1)  Über alle Fragen der Politik der Partei, insbesondere auch des Programms, kann  

urabgestimmt werden. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Partei.
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(2)  Die Urabstimmung findet statt auf Antrag

 a)  von zehn von Hundert der Mitglieder, wobei diejenigen Mitglieder nicht berücksichtigt   
 werden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung mit ihren Mitgliedsbeiträgen im Rückstand  
 sind, oder 
b) von einem Zehntel der Kreisverbände oder 
c) von drei Landesverbänden oder 
d) des Bundesparteitages.

(3)  Die Antragsteller legen durch die Antragsschrift den Inhalt der Urabstimmung fest.
(4) Der Bundesvorstand ist für die Durchführung der Urabstimmung verantwortlich. Das Nähere 

wird in Ausführungsbestimmungen geregelt, die der Bundesvorstand in Abstimmung mit den 
Landesvorständen erlässt.

(5)  Die Kosten der Urabstimmung trägt die Bundespartei.

(6)  Der Bundesvorstand übernimmt für Urabstimmungsinitiativen die Aufgabe, im Rahmen der 
regelmäßigen Verteiler der Partei die Mitglieder zu informieren.

(7)  Ein einmal urabgestimmter Inhalt kann erst nach Ablauf von 2 Jahren erneut Gegenstand 
eines Urabstimmungsverfahrens sein.

(8) Über Spitzenkandidaturen der Bundespartei aus Anlass allgemeiner Wahlen kann die  
Urwahl durchgeführt werden.

§ 14 Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen
(1)  Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu Volksvertretungen gelten die Bestimmungen 

der Wahlgesetze und der Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Gebiets- 
verbände.

(2)  Als Kandidat gewählt werden können auch Abwesende, wenn sie vor der Wahl gegenüber 
dem für die Durchführung des Parteitages zuständigen Vorstand schriftlich oder per Mail ihre 
Kandidatur und die Annahme der Wahl erklärt haben.

(3)  Wahllisten können nach dem Präferenzwahlverfahren (Schulze-Methode) in einem Wahlgang 
beschlossen werden, sofern der für die Aufstellung der Delegierten-Liste zuständige Parteitag 
dies mehrheitlich entscheidet.

§ 15 Salvatorische Klausel, Inkrafttreten
(1)  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig 

sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen nicht berührt.

(2)  Weitere Bestandteile der Bundessatzung sind die Beitrags- und Kassenordnung, die  
Gremiumsordnung und die Schiedsgerichtsordnung.

(3)  Die Satzung tritt mit Beschluss des Bundesparteitags am 14.04.2013 in Kraft und ersetzt  
die auf der Gründungsversammlung vom 06.02.2013 beschlossene Satzung.


